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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Verkehr 
Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen in der EU 
29.08.2022 - 21.11.2022 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 58. Sitzung am 11. Oktober 2022 im Wege der Vor-
prüfung e inst immig beschlossen, dass eine Beteiligung des Landtags am Kon-
sultationsverfahren der Europäischen Kommission erforderlich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Konsultationsverfahren zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr zu überweisen  
(§ 83d Abs. 1 BayLTGeschO). 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Konsultation landespolitisch von Bedeutung 
und Interessen des Landes sind berührt. 

Die Zeitnischenverordnung wurde 1993 eingeführt, um sicherzustellen, dass Luftfahrt-
unternehmen Zugang zu EU-Flughäfen haben, an denen das Verkehrsaufkommen be-
sonders hoch ist, sodass die knappen Start- und Landekapazitäten effizient genutzt und 
gerecht, diskriminierungsfrei und transparent zugewiesen werden müssen. 

Im Jahr 2011 nahm die Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung der Zeitni-
schenverordnung an. Die Verhandlungen hierzu wurden jedoch 2013 im Rat eingestellt. 

Seit 2011 hat sich der Luftfahrtmarkt erheblich verändert, einige Bestimmungen des 
Vorschlags von 2011 sind daher nicht mehr relevant; auch geht der Vorschlag auf eine 
Reihe von Fragen nicht ein (größere Resilienz bei der Zuweisung von Zeitnischen in 
Krisenzeiten, Beitrag zu den Zielen des europäischen Grünen Deals). Erforderlich ist 
daher aus Sicht der Kommission eine Überprüfung der Zeitnischenverordnung. 

Mit der Konsultation will die Kommission Fakten, Erfahrungen und Meinungen von In-
teressenträgern zusammentragen. Dies soll der Kommission ermöglichen, bei der 
Durchführung der Folgenabschätzung für die Zeitnischenverordnung die einschlägigen 
Informationen über Probleme und mögliche Lösungen gebührend zu berücksichtigen. 

Als Standort von Flughäfen ist auch Bayern von künftigen Regelungen in diesem Be-
reich betroffen. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13528-Zuweisung-von-Zeitnischen-auf-Flughafen-in-der-EU-Uberprufung-der-Vorschriften/public-consultation_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993R0095&from=de
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 18/24564 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Verkehr 
Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen in der EU 
29.08.2022 - 21.11.2022 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag gibt im Konsultationsverfahren folgende Stellungnahme 
ab: 

Bei einer Überarbeitung der europäischen Slot-Regeln gibt es zum einen den 
marktwirtschaftlichen Ansatz der Airlines, nach dem ein Slot-Handel oder Slot-
Leasing möglich sein soll und die Slots eigentumsähnliche Rechte der Airlines 
würden. Zum anderen existiert der Ansatz des Flughafenverbands, der zwar auch 
auf eine effiziente und marktgerechte Slot-Nutzung abzielt, aber vor allem die 
Rolle der Flughäfen, aber auch des Flughafenkoordinators stärken möchte. Der 
Flughafenkoordinator soll das Recht zum Slotentzug bei Verstoß einer Airline ge-
gen die Kriterien der Slotzuweisung haben; die Verantwortung für die Koordinie-
rungseckwerte (maximale Slotanzahl pro Zeiteinheit an einem Flughafen) und da-
mit das Antragsrecht auf Festlegung beim Flughafenkoordinator soll bei den Flug-
häfen liegen. Den Flughäfen soll die Erhebung einer Reservierungsgebühr gestat-
tet werden, die einen Anreiz für Airlines schaffen soll, zugeteilte Slots zu benutzen 
oder rechtzeitig zurückzugeben. 

Der Flughafen München ist als internationales Drehkreuz eine wichtige Verkehrs-
infrastruktur Bayerns, die möglichst effizient genutzt werden können sollte. Der 
transparente, gerechte und diskriminierungsfreie Zugang ist ein wichtiges ver-
kehrspolitisches Anliegen. Daher ist der stark marktwirtschaftlich geprägte Ansatz, 
Slots als eigentumsähnliche Rechte der Airlines zu behandeln, ihnen Slot-Handel 
zu ermöglichen und damit den Einfluss von Flughafenkoordinator und Flughäfen 
zu reduzieren, kritisch zu sehen. Folgendes muss hierbei berücksichtigt werden: 

1. Ob mit einem Slot-Handel eine effizientere Nutzung der Flughafenkapazitäten 
verbunden wäre, erscheint sehr zweifelhaft. Bislang wurden nicht benötigte 
Slots an den deutschen Flughäfen in der Regel fristgerecht an die Fluko als 
Flughafenkoordinator zurückgegeben. Nach Einschätzung der Fluko wurden 
an deutschen Flughäfen gerade die für europäische und internationale Verbin-
dungen nachgefragten interessanten Slots im Allgemeinen vollständig genutzt. 
Weniger interessante Randzeiten sind aus wirtschaftlichen Erwägungen weni-
ger nachgefragt, daran würde auch ein Sekundärhandel nichts ändern. Zu be-
rücksichtigen ist ferner, dass ein Handel mit Slots dazu führen könnte, dass 
bereits etablierte, finanzstarke Fluggesellschaften ihre Marktanteile zulasten 
von Mitwettbewerbern ausbauen oder dass hohe Preise für Slots nur deshalb 
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gezahlt werden, um Konkurrenten zu behindern oder vom Markteintritt abzu-
halten. 

2. Damit einhergehend sollten Slots im Falle der Insolvenz einer Airline nicht Teil 
deren Insolvenzmasse sein, sondern schnellstmöglich in den Pool des Flugha-
fenkoordinators zurückfallen, um damit künftig allen Fluggesellschaften wieder 
zur Verfügung zu stehen. Anderenfalls könnte der Flugbetrieb an Flughäfen 
durch Insolvenzverfahren über einzelne Airlines in nicht gerechtfertigter Weise 
eingeschränkt werden. 

Berichterstatter: Klaus Stöttner 
Mitberichterstatter: Uli Henkel 

II. Bericht: 

1. Die EU-Konsultation (§ 83d BayLTGeschO) wurde dem Ausschuss für Woh-
nen, Bau und Verkehr federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen hat das Konsultati-
onsverfahren gemäß § 83d BayLTGeschO endberaten. 

2. Der Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr hat das Konsultationsverfahren 
in seiner 61. Sitzung am 22. November 2022 beraten und e i n s t im m i g  be-
schlossen, die Federführung zu übernehmen (§ 83d Abs. 2 BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr hat das Konsultationsverfahren 
in seiner 61. Sitzung am 22. November 2022 federführend beraten und e i n -
s t im m i g  zu der in I. enthaltenen Beschlussempfehlung Zustimmung emp-
fohlen. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat das Konsultationsverfahren in seiner 62. Sitzung am 29. No-
vember 2022 endberaten und e i n s t im m i g  empfohlen, der Beschlussemp-
fehlung des federführenden Ausschusses zuzustimmen mit der Maßgabe, 
dass folgender Satz angefügt wird: „Der Beschluss des Bayerischen Landtags 
wird unmittelbar an die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, 
den Ausschuss der Regionen und den Deutschen Bundestag übermittelt.“. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 

Verkehr 
Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen in der EU 
29.08.2022 - 21.11.2022 

Drs. 18/24564, 18/25336 

Der Bayerische Landtag gibt im Konsultationsverfahren folgende Stellungnahme ab: 

Bei einer Überarbeitung der europäischen Slotregeln gibt es zum einen den marktwirt-
schaftlichen Ansatz der Airlines, nach dem ein Slothandel oder Slotleasing möglich sein 
soll und die Slots eigentumsähnliche Rechte der Airlines würden. Zum anderen existiert 
der Ansatz des Flughafenverbands, der zwar auch auf eine effiziente und marktge-
rechte Slotnutzung abzielt, aber vor allem die Rolle der Flughäfen, aber auch des Flug-
hafenkoordinators stärken möchte. Der Flughafenkoordinator soll das Recht zum Slot-
entzug bei Verstoß einer Airline gegen die Kriterien der Slotzuweisung haben; die Ver-
antwortung für die Koordinierungseckwerte (maximale Slotanzahl pro Zeiteinheit an ei-
nem Flughafen) und damit das Antragsrecht auf Festlegung beim Flughafenkoordinator 
soll bei den Flughäfen liegen. Den Flughäfen soll die Erhebung einer Reservierungsge-
bühr gestattet werden, die einen Anreiz für Airlines schaffen soll, zugeteilte Slots zu 
benutzen oder rechtzeitig zurückzugeben. 

Der Flughafen München ist als internationales Drehkreuz eine wichtige Verkehrsinfra-
struktur Bayerns, die möglichst effizient genutzt werden können sollte. Der transpa-
rente, gerechte und diskriminierungsfreie Zugang ist ein wichtiges verkehrspolitisches 
Anliegen. Daher ist der stark marktwirtschaftlich geprägte Ansatz, Slots als eigentums-
ähnliche Rechte der Airlines zu behandeln, ihnen Slothandel zu ermöglichen und damit 
den Einfluss von Flughafenkoordinator und Flughäfen zu reduzieren, kritisch zu sehen. 
Folgendes muss hierbei berücksichtigt werden: 

1. Ob mit einem Slothandel eine effizientere Nutzung der Flughafenkapazitäten ver-
bunden wäre, erscheint sehr zweifelhaft. Bislang wurden nicht benötigte Slots an 
den deutschen Flughäfen in der Regel fristgerecht an die Fluko als Flughafenkoor-
dinator zurückgegeben. Nach Einschätzung der Fluko wurden an deutschen Flug-
häfen gerade die für europäische und internationale Verbindungen nachgefragten 
interessanten Slots im Allgemeinen vollständig genutzt. Weniger interessante 
Randzeiten sind aus wirtschaftlichen Erwägungen weniger nachgefragt, daran 
würde auch ein Sekundärhandel nichts ändern. Zu berücksichtigen ist ferner, dass 
ein Handel mit Slots dazu führen könnte, dass bereits etablierte, finanzstarke Flug-
gesellschaften ihre Marktanteile zulasten von Mitwettbewerbern ausbauen oder 
dass hohe Preise für Slots nur deshalb gezahlt werden, um Konkurrenten zu behin-
dern oder vom Markteintritt abzuhalten. 
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2. Damit einhergehend sollten Slots im Falle der Insolvenz einer Airline nicht Teil deren 
Insolvenzmasse sein, sondern schnellstmöglich in den Pool des Flughafenkoordi-
nators zurückfallen, um damit künftig allen Fluggesellschaften wieder zur Verfügung 
zu stehen. Anderenfalls könnte der Flugbetrieb an Flughäfen durch Insolvenzver-
fahren über einzelne Airlines in nicht gerechtfertigter Weise eingeschränkt werden. 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kom-
mission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestag übermittelt. 

Die Präsidentin  

Ilse Aigner 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Vorab ist über zwei Anträge gesondert abzustimmen.

(...)

Präsidentin Ilse Aigner: Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens 

bzw. des jeweiligen Abstimmungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste 

einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle. Damit über

nimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
128. Plenum, 01.12.2022 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1
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